
1

Informationen zum Drei-Stufen-Modell für das dritte Kindergartenjahr

Ab dem Beginn des neuen Kindergartenjahres, dem 1. August 2011, gilt das Drei-

Stufen-Modell zur einkommensabhängigen Staffelung der Elternbeiträge für das dritte 

Kindergartenjahr. 

Das bedeutet, dass es vom Einkommen der Erziehungsberechtigten abhängig ist, ob 

ein Beitrag zu zahlen ist und wenn ja, in welcher Höhe (Hälfte des Beitrags oder 

kompletter Beitrag). Um eine soziale Ausgewogenheit zu gewährleisten, gibt es 

folgende Staffelung abhängig vom monatlichen Nettoeinkommen der 

Erziehungsberechtigten:

1. Vollständige Beitragsfreistellung für die Eltern

2. Hälftige Beitragsfreistellung für die Eltern

3. Zahlung des vollen Beitragssatzes

Einkommensgrenzen für die vollständige Beitragsfreistellung und die hälftige 

Beitragsfreistellung:

Die genauen Einkommensgrenzen hängen von vielen Einzelfaktoren wie z.B. der 

familiären Situation ab und werden von den saarländischen Jugendämtern für jeden Fall 

einzeln berechnet. Die folgende Tabelle gibt einen groben Richtwert über die 

Einkommensgrenzen für die vollständige und hälftige Beitragsfreistellung. Die in der 

Tabelle aufgeführten Beträge beziehen sich dabei auf ein monatliches 

Nettoeinkommen. 

Haushaltsgröße

(inklusive

Kinder)

Einkommensgrenze 

für vollständige 

Beitragsfreistellung

Einkommensgrenze für 

hälftige 

Beitragsfreistellung

2-Personen-Haushalt

1.900 € 2.500 €

3-Personen-Haushalt

2.100 € 2.700 €

4-Personen-Haushalt

2.400 € 3.000 €

5-Personen-Haushalt

2.600 € 3.200 €

6-Personen-Haushalt

2.900 € 3.500 €
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Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den genauen Einkommensgrenzen direkt an 

die saarländischen Jugendämter, bei denen die vollständige und hälftige 

Beitragsfreistellung beantragt werden kann.

Regionalverband Saarbrücken Tel.: 0681 / 506-0

Jugendamt Fax: 0681 / 506-5190, -255

Heuduckstraße 1 E-Mail: jugendamt@rvsbr.de

66117 Saarbrücken

Landkreis St. Wendel Tel.: 06851 / 8010

Kreisjugendamt Fax: 06851 / 801-440

Mommstraße 25 E-Mail: info@kwnd.de

66606 St. Wendel

Saarpfalz-Kreis Tel.: 06841 / 1048-0

Jugendamt Fax: 06841 / 1048-200

Am Forum 1 E-Mail: K407@saarpfalz-kreis.de

66424 Homburg

Landkreis Saarlouis Tel.: 06831 / 444-0

Jugendamt Fax: 06831 / 444-600

Prof.-Notton-Straße 2 E-Mail: amt51@kreis-saarlouis.de

66740 Saarlouis

Landkreis Neunkirchen Tel.: 06824 / 906-0

Jugendamt Fax: 06824 / 906-7304, -7288

Dienstgebäude VII E-Mail: jugendamt@landkreis-neunkirchen.de

Saarbrücker Str. 1

66538 Neunkirchen

Landkreis Merzig-Wadern Tel.: 06861 / 80-147

Kreisjugendamt Fax: 06861 / 80-335

Bahnhofstraße 44 E-Mail: info@merzig-wadern.de

66663 Merzig


